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 Österreichische StaatsbürgerInnen, die spätestens am Tag der 
Volksbefragung (20.01.2013) das 16. Lebensjahr vollendet haben 
und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind und  

 am Stichtag, dem 28.11.2012, in Zeillern ihren Hauptwohnsitz 
gehabt haben. 
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In ein paar Ta‐

gen fällt für das 

Land NÖ und 

für Österreich  

eine wichtige 

Entscheidung. 

Kommt ein Berufsheer oder 

bleibt es bei der allgemeinen 

Wehrpflicht und den bestehen‐

den Zivildienstsystem? 

Wichtig aber, um eine klare Ent‐

scheidung aus dieser Befragung 

zu erlangen ist, das sich alle Wahl‐

Sehr geehrte Zeillernerinnen! Sehr geehrte Zeillerner! Liebe Jugend! 

beteiligten auch aktiv an dieser 

Befragung beteiligen und ihre 

Stimmrecht nutzen. Daher mein 

Appell an alle, kommen sie am 

Wahltag in ihr Wahllokal und ge‐

ben sie ihre Stimme ab. 

Nachher darüber zu diskutieren, 

nützt dann nichts mehr, die Ent‐

scheidung wird am 20.Jänner in 

den Wahllokalen getroffen wer‐

den. 

Man sollte sich aber auch über 

die Folgen eines jedes Modells 

informieren. Sie entscheiden dar‐

über, ob ein System, das sich grund‐

sätzlich bewährt hat, aber natürlich 

auch reformiert gehört, abgeschafft 

und durch etwas ersetzt wird, wo 

keiner genau sagen kann, wie es 

funktionieren wird. Nun nochmals 

meine Bitte: Kommen sie am 20 Jän‐

ner und geben sie Ihre Stimme ab. 

 

Ihr Bürgermeister  

Friedrich Pallinger 
 

Nächster Bausprechtag:  

Dienstag, 15.01.2013 

von 17:00 bis 18:00 Uhr  

Gemeindeamt Zeillern.  

Bausachverständiger Bmstr. Rupert 

Kern steht den Bauwerbern für Fra‐

gen zur Verfügung. Bitte geplante 

Bauvorhaben bis o.g. Termin einrei‐

chen. 

Bausprechtag  

Standesamtliche 
Mitteilungen 

Winterdienst 

Aufgrund der Neueinteilung der Touren wird nachstehend angeführt: 

Der Winterdienst für die Marktgemeinde Zeillern wird vom Maschinen‐

ring‐Service durchgeführt. Für die Schneeräumung sind hier GR 

Ambros  Gatterbauer  (Tel.  0664/59239000)  und  Markus  Stolz  (Tel. 

0664/4860942) tätig. Der Maschinenring (MR) hat den Winterdienst 

für Haus‐ und Hofzufahrten sowie Gemeindestraßen und öffentliche 

Plätze übernommen. Eine Räumung von privaten Flächen ist im Ver‐

trag mit dem MR nicht enthalten. Wir bitten um Verständnis, dass dies 

aus Zeitgründen nicht durchgeführt werden kann. Falls jemand eine 

Räumung seiner privaten Flächen wünscht, sollte eine eigene Verein‐

barung mit dem MR erfolgen.  

Besonders hingewiesen wird darauf, dass bei Güterwegen nur dann 

eine  Schneeräumung  erfolgen  kann,  wenn  Schneestangen  gesetzt 

sind.  

Wir ersuchen daher, entlang der Straßen und Zufahrten im Abstand 

von max. 25 Metern und neben Straßensteinen, Schächten oder sonsti‐

gen Hindernissen beidseitig und paarweise Schneestecken zu setzen, 

damit die Trasse, besonders bei höheren Schneelagen, überhaupt 

sichtbar wird sowie eine Beschädigung der Räumfahrzeuge verhindert 

wird. Bemerkt wird noch, dass die Räumung aller Bundes‐ u. Landes‐

straßen ausschließlich durch die Straßenmeisterei Amstetten Nord 

durchgeführt wird und die Gemeinde darauf keinerlei Einfluss hat.         

  

                                                                           Vizebürgermeister Adolf Gruber 

 

Todesfall: 

Zeiner Karl, Groschopf 124 

 

 

Parteienverkehr  

Gemeindeamt Zeillern:  
 

Mo. 08.00‐12.00 Uhr 

Di. 08.00‐12.00 u. 13.00‐18.00 Uhr 

Mi. kein Parteienverkehr ! 

Do., Fr. 08.00‐12.00 Uhr 
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Volksbefragung Sonntag, 20.01.2013 
  

Am Sonntag, 20. Jänner 2013, findet die Volksbefragung statt.  

 
 

W  A  H   L   S   P   R   E  N   G   E   L   ‐      U  N  D      W  A  H   L   Z   E   I   T   E  N  
 

 
 

V e r s t ä n d i g u n g s k a r t e n:  

für die Volksbefragung wurden per Post zugesandt. Auf der Verständigungskarte ist angeführt, welchem Wahl‐

sprengel Sie zugeteilt sind. Für jeden Wahlsprengel sind die Verständigungskarten in einer eigenen Farbe aus‐

gedruckt. 

Sollten Sie bis 14.01.2013 keine Verständigungskarte bekommen haben, obwohl Sie in Zeillern stimmberechtigt 

sind, so teilen Sie dies bitte dem Gemeindeamt mit (keine Verständigungskarte bekommen alle Stimmberech‐

tigten, die eine Stimmkarte beantragt haben).  

Wir  ersuchen  Sie,  die Verständigungskarte  unbedingt  zur Volksbefragung  am  20.01.3013 mitzubringen.  Sie 

erleichtern damit die Abstimmung und verhindern lange Wartezeiten. 
 

S t i m m k a r t e n a u s s t e l l u n g : 

Mündliche Anträge (nicht telefonisch!) für die Ausstellung von Stimmkarten können bis längstens Freitag, 18.1. 

2013, 12:00 Uhr, schriftliche Anträge (per Telefax oder e‐mail) bis längstens Mittwoch, 16.1.2013 am Gemeinde‐

amt während der Amtsstunden gestellt werden (unter Tel. 07472/28188).  
 

S t i m m k a r t e n   k ö n n e n   b e a n t r a g t   w e r d e n    v o n : 

a) Stimmberechtigte, die sich voraussichtlich am Tag der Volksbefragung nicht  in Zeillern aufhalten werden, 

bzw. 

b) Stimmberechtigte, denen aus Krankheits‐, Alters‐ oder sonstigen Gründen der Besuch des Wahllokales  

     nicht möglich ist.  

Für diese Personengruppen besteht nunmehr die Möglichkeit, die Wahl mittels Briefwahl vorzunehmen. Die 

unter b) angeführten Wahlberechtigten können zum Zweck der Stimmabgabe auch in ihrer Wohnung von einer 

besonderen Wahlbehörde aufgesucht werden. 

 

B r i e f w a h l : 

Sie können sowohl im Inland als auch im Ausland die Stimme ohne Beisein einer Wahlbehörde abgeben. Die 

Wahl des Ortes und der Zeit steht Ihnen grundsätzliche frei. Sei müssen jedoch beim Stimmvorgang unbeo‐

bachtet und unbeeinflusst sein und Ihr Stimmrecht persönlich ausüben. Mit der Stimmkarte können Sie sofort 

nach Erhalt stimmen und müssen nicht bis zum Tag der Volksbefragung zuwarten. 

W a h l s p r e n g e l ‐ N u m m e r   u n d  W a h l l o k a l b e z e i c h n u n g   W a h l z e i t  

   I:  Volksschule Zeillern (rückwärtiger Eingang) – Turnsaal 08.00 bis 13.00 Uhr 

 II:  Mostheuriger Zeiner, Oberzeillern 126—N e u !  08.00 bis 13.00 Uhr 

III: Volksschule Zeillern (rückwärtiger Eingang) ‐ Klassenzimmer 08.00 bis 13.00 Uhr 
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die Inanspruchnahme von öffen‐
tlichem Grund der Marktge‐
meinde Zeillern wurde geneh‐
migt. 

Abstimmungsergebnis:  17:0 ‐ ein‐
stimmig 

TOP 5:  Subventionsansuchen    

Der Gemeinderat hat Subventio‐
nen für 2013 für folgende Vereine 
beschlossen: Kirchenchor Zeillern, 
Jagdhornbläserverein Zeillern, 
Musikverein Zeillern, USV Lehner 
Oed/Zeillern, Privathauptschule 
der Schulschwestern Amstetten,  
Landjugend Zeillern, Multiple 
Sklerose Selbsthilfegruppe Most‐
viertel. 

Abstimmungsergebnis:  17:0 ‐ ein‐
stimmig 

TOP  6: Bücherei  Zeillern  – Nach‐
trag zum bestehenden Vertrag 

Die jährliche finanzielle Zuwen‐
dung an die Bücherei Zeillern wur‐
de erhöht. 

Abstimmungsergebnis:  17:0 ‐ ein‐
stimmig 

TOP 7: Mietvertrag KG‐Wohnung     

Der Gemeinderat hat die Verlän‐
gerung des Mietvertrages der 
Kindergartenwohnung um 1 Jahr 
(bis 31.12.2013) genehmigt. 

Abstimmungsergebnis:  17:0 ‐ ein‐
stimmig 

TOP  8:  Lokaler  Glasfaseran‐
schluss  

Die Installation der Leitungen für 
das Internet – lokale Glasfaserka‐
belanschluss für das Gemeinde‐
amt sowie der Betrieb durch die 
Fa. Kabelplus wurde beschlossen. 

Abstimmungsergebnis:  17:0 ‐ ein‐
stimmig 

Folgende Tagesordnungspunkte 
wurden öffentlich behandelt: 

TOP 1: Genehmigung bzw. Abände‐
rung  der  Verhandlungsschrift  der 
letzten Sitzung 

Der Vorsitzende stellt fest, dass 
gegen das letzte Sitzungsprotokoll 
keine Einwände erhoben wurden. 
Das Sitzungsprotokoll gilt daher als 
genehmigt. 

TOP  2:  Voranschlag  2013  und mit‐
telfristiger Finanzplan 2013 bis 2016 

Der Entwurf des Voranschlages für 
2013 ist zur allgemeinen öffentli‐
chen Einsichtnahme aufgelegen, es 
wurden keine Erinnerungen dazu 
eingebracht. Voranschlag für 2013:  
o.H.  €  2.523.600,‐‐  

a.o.H.  €    839.800,‐‐  

Gesamt  € 3.363.400,‐‐ 

Der Gemeinderat hat die Annahme 
des Voranschlages für 2013 und den 
mittelfristigen Finanzplan für 2013 
bis 2016 beschlossen. Abstim‐
mungsergebnis:  17:0 ‐ einstimmig 

TOP 3: Voranschlag 2013 der KG 

Der Gemeinderat hat auf Grund des 
mittelfristigen Finanzplanes den 
Voranschlag für die Marktgemein‐
de Zeillern Orts‐ und Infrastruk‐
turentwicklungs‐Kommanditsge‐
sellschaft in folgender Form be‐
schlossen: Einnahmen und Ausga‐
ben jeweils  € 20.000,‐‐  für die Be‐
triebskosten der Volksschule Zeil‐
lern. 

Abstimmungsergebnis:  17:0 ‐ ein‐
stimmig 

TOP  4:    Wasserwerksgenossen‐
schaft Zeillern ‐ Gebrauchsabgabe 

Die Rückerstattung für die im Ka‐
lenderjahr 2011 erstattete Ge‐
brauchsabgabe an die Wasser‐
werksgenossenschaft Zeillern für 

TOP  9:  Richtlinienerstellung  für 
Ehrungen 

Der Gemeinderat hat neue Richtli‐
nien für die Vornahme von Ehrun‐
gen durch die Marktgemeinde 
Zeillern festgelegt. 

Abstimmungsergebnis:  17:0 ‐ ein‐
stimmig 

TOP 11:  Änderung von Darlehens‐
konditionen                         

BAWAG PSK 

Die Änderung der Darlehenskon‐
ditionen der BAWAG PSK wie 
wurde zur Kenntnis genommen. 

Abstimmungsergebnis:  16:0 – 
einstimmig  

KOMMUNAL KREDIT 

Ebenso nahm der Gemeinderat 
die Änderung der Darlehenskon‐
ditionen der Kommunal Kredit 
zur Kenntnis. 

Abstimmungsergebnis:  16:0 – 
einstimmig  

TOP  12:  Verordnung  über  die 
Festsetzung  des  Einheitssatzes 
für Aufschließungsabgaben 

Der Gemeinderat hat die Verord‐
nung über die Festsetzung des 
Einheitssatzes für Aufschließungs
‐abgaben laut Beilage A des Sit‐
zungsprotokolls der Gemeinde‐
ratssitzung vom 14.12.2012 sowie 
die Aufhebung der alten Verord‐
nung vom  10.12.2010 beschlos‐
sen. Damit wird der Einheitssatz 
für Aufschließungsabgaben mit 
Wirksamkeit von 01.01.2013 auf € 
450,‐‐ erhöht. 

Abstimmungsergebnis:  16:0 – 
einstimmig  

Bericht Gemeinderatsitzung 14. Dezember 2012 
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Die Landesregierung hat beschlos‐

sen, sozial bedürftigen Niederös‐

terreicherinnen und Niederöster‐

reichern einen einmaligen Heizkos‐

tenzuschuss für die Heizperiode 

2012/2013 in der Höhe von € 150,‐ zu 

gewähren. Der Heizkostenzu‐

schuss soll beim Gemeindeamt am 

Hauptwohnsitz der Betroffenen 

beantragt werden. Die Auszahlung 

erfolgt direkt  durch das Amt  der 

NÖ Landesregierung. Der Heizkos‐

tenzuschuss kann auf dem Gemein‐

deamt des Hauptwohnsitzes ab 

sofort bis 30.  April  2013 

(einlangend  bei  der  Gemeinde)

beantragt werden,  auch  von  Aus‐

gleichszulagenbezieher/Innen 

muss  ein  Antrag  erfolgen. (Es er‐

folgt keine automatische Überwei‐

sung seitens des Landes für Aus‐

gleichszulagenbezieher/Innen). 

Wer kann den Heizkostenzuschuss 

erhalten: 

* Bezieher/Innen einer Mindest‐

pension nach § 293 ASVG 

(Ausgleichszulagenbezieher/

Innen) 

* Bezieher/Innen einer Leistung 

aus der Arbeitslosenversiche‐

rung, die als arbeitssuchend ge‐

meldet sind und deren Arbeitslo‐

sengeld/Notstandshilfe den je‐

weiligen Ausgleichszulagenricht‐

satz nicht übersteigt  

* Bezieher/Innen von Kinderbe‐

treuungsgeld, der NÖ Familien‐

hilfe oder des NÖ Kinderbetreu‐

ungszuschusses, deren Familien‐

einkommen den og. Ausgleichs‐

zulagenrichtsatz nicht übersteigt  

* sonstige Einkommensbezieher/

Innen, deren Familieneinkom‐

men den Ausgleichszulagenricht‐

satz nicht übersteigt 

Einkommensgrenzen (Brutto): 

*Alleinstehende: € 837,62 

* Ehepaare u. Lebensgemein‐

schaften: € 1.255,89 

* für jedes weitere Kind ist ein Be‐

trag von €129,24 hinzuzurechnen, 

solange für dieses Kind Familienbei‐

hilfe bezogen wird. 

** für jede weitere Erwachsenen im 

Haushalt € 418,25 hinzuzurechnen. 

Für Bezieher/Innen  von  Kinderbe‐

treuungsgeld  u.  von  AMS‐

Leistungen gelten folgenden Richt‐

sätze: 

* Alleinstehende: € 976,68 

* Ehepaare und Lebensgemein‐

schaften: € 1127,37 

* für jedes weitere Kind ist ein Be‐

trag von € 150,68 hinzuzurechnen, 

solange für dieses Kind Familienbei‐

hilfe bezogen wird. 

** für jeden weiteren Erwachsenen 

im Haushalt € 487,67 hinzuzurech‐

nen. 

Die Richtlinien und Antragsformula‐

re sind am Gemeindeamt und auf 

der Landeshomepage 

www.noe.gv.at erhältlich.  

Heizkostenzuschuss 2012/13: Erhöhung der Richtsätze 2013 

Jagdpachtauszahlung 

Wie in den letzten Jahren erfolgt 

auch heuer wieder die Jagdpacht‐

auszahlung nicht in bar. Die 

Jagdpacht wird auf das Konto der 

jeweiligen Grundbesitzer überwie‐

sen. Wir bitten um Bekanntgabe 

von geänderten Kontonummern, 

Bankverbindungen, Hofübergaben 

(bedingt auch Übergabe des 

Jagdpachtes) Grundstückszukauf 

oder –verkauf (Vorlage von Verträ‐

gen notwendig) bis Mitte Februar 

2013 am Gemeindeamt Zeillern. 

 

Sprechtage 2013 SVB 

Die Sprechtage der Sozialversicherungsanstalt der Bauern findet in der 

BBK Amstetten, Ferdinand Waldmüllerstr. 7, Mittwoch, von 8.30 bis 12.00 

Uhr und von 13.00 bis 15.00 Uhr statt.  

9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 8.5., 22.5., 5.6., 19.6., 3.7., 17.7., 

7.8., 21.8., 11.9. 25.9., 9.10.,23.10.,6.11., 20.11., 4.12. 18.12.2013. 

Nähere Infos unter www.svb.at oder Tel.:01/79706. 

Sprechtage PV Pensionsversicherungsanstalt 

Sprechtage und Beratung der Pensionsversicherungsanstalt finden in 

Amstetten auf der Gebietskrankenkasse, Anzengruberstr. 8, von 7.30 ‐

11.30 Uhr und 12.30—14.00 Uhr jeden Montag und Mittwoch (bei Feierta‐

gen ist kein Ersatztermin vorgesehen) statt. 
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Auszeichnung der Gemeinde Zeillern zur "NÖ Jugend‐Partnergemeinde 2013 ‐ 2015" 

Vertreter der Marktgemeinde Zeillern freuten sich über die offiziel‐
le Auszeichnung zur "NÖ Jugend‐Partnergemeinde". Die Zertifizie‐
rung als "NÖ Jugend‐Partnergemeinde" ist für die Gemeinde eine 
Bestätigung, dass intensive Jugendarbeit mit hoher Qualität geleis‐
tet wird. Zeillern bietet seinen jungen Menschen eine lebenswerte 
Gemeinde. Die Zertifizierung ist von 2013 bis zum Jahr 2015 gültig 
und wurde im Rahmen einer Festveranstaltung am 3. Dezember 
2012 im NÖ Landhaus vergeben. "Wir sind stolz darauf, eine Aus‐
zeichnung 
vom Land 
NÖ erhal‐
ten zu ha‐
ben, als 
Beweis 
dafür, dass 
wir eine so 
gute Ju‐
gend‐
Partner‐
schaft mit 
unseren 
Jugendli‐

chen führen", bestätigt Bürgermeister 
Friedrich Pallinger. Mit der Aktion Ju‐
gend‐
Partnergemeinde 
wurde gewährleistet, 
dass Jugendarbeit 
keine einmalige, son‐
dern eine langfristige 
Investition in die Zu‐
kunft Zeillerns und ihrer Jugend ist. Ju‐
gendgemeinderätin Cornelia Kastenhof‐
er setzt sich aktiv für die Zeillerner Ju‐
gend ein. "Ich danke allen, die mir bei 
meiner Arbeit als Jugendgemeinderätin 
zur Seite stehen ‐ alleine wären wir nicht 
so weit gekommen!", freut sich GR Kas‐
tenhofer. 
(Foto: NLK/Filzwieser) 
Am Bild: Gemeinderätin Cornelia Kasten‐
hofer, Bgm. Friedrich Pallinger, Jugend‐
landesrat Mag. Karl Wilfing,  Gemeinde‐
vorstand Alois Grabenschweiger. 
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Gratulationen 

 

Geburt Philomena Schaurhofer 

Über die Glückwünsche seitens der Gemeinde durch GR Cornelia 

Kastenhofer, in Form von einem Glücksbambus und einem Spar‐

buch konnte sich Philomena Schaurhofer, Hauptstraße 6, freuen. 

 

Am Bild die glückliche Familie: Dr. Clemens mit Philomena und  

Dr. Maria mit Mareike Schaurhofer. 

Masterdiplom verliehen 

Renate  Lokway, Hauptstraße 7, hat im Juni 2012 die Prüfung des 

Lehrgangs mit universitären Charakter an der ARGE Bildungsma‐

nagement in Wien  „Unternehmerisches & soziales Management“ 

erfolgreich abgelegt und ihr wurde die universitäre Bezeichnung 

„Akademische Sozialmanagerin“ verliehen. Im November 2012 hat 

sie den Masterlehrgang „Leadership & Soziales Management“ in 

Wien mit dem akademischen Grad „Master of Business Administra‐

tion—MBA (Sozialmanagement)“ erfolgreich abgeschlossen.  

Herzliche Gratulation! 

Geburt Paulin Fuchs 
 
Zur Geburt von Paulin Fuchs, Ludwigsdorf 60, gratulierte GR  
Cornelia Kastenhofer im Namen der Gemeinde herzlich und über‐
brachte ein Sparbuch und die besten Glückwünsche. 
 
Am Bild Mutter Silvia mit Töchterchen Paulin und Vater Christian 
Fuchs. 

Nächste Ausgabe Zeillerner Nachrichten 

Die nächste Gemeindezeitung wird Anfang Februar mit den Jahres‐

rückblicken der Vereinen herausgegeben, wir bitten alle Vereine, 

Institutionen und Personen, welche einen Beitrag in der nächsten 

Gemeindezeitung veröffentlichen wollen, diesen bis  spätestens 

18.01.2013 am Gemeindeamt abzugeben, wenn möglich per e‐mail. 

Magister der Rechtswissen‐

schaften 

Mag.  iur.  Reinhard  Zöchbauer, Ober‐

zeillern 451, hat das Diplomstudium der 

Rechtswissenschaften an der Johannes 

Kepler Universität Linz mit dem akade‐

mischen Titel „Magister der Rechtswis‐

senschaften“ abgeschlossen.  

Herzliche Gratulation! 

Telefonbuch Zeillern 

Wagner Leopold und Berta, Kirchholz 

233 sind unter Tel.: 0664/73572718 er‐

reichbar der Festnetzanschluss bleibt 

erhalten.  

Renate  Lokway, Hauptstraße 7, ist 

unter der Tel.: 0676/3066575 erreich‐

bar. 


